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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0044 
Verordnung zur Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-
2020*** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April 2020 zu dem 
Entwurf einer Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 1311/2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 
bezüglich des Umfangs des Gesamtspielraums für Mittel für Verpflichtungen 
(07170/2020 – C9-0110/2020 – 2020/0055(APP))  
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung des Rates (07170/2020), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0110/2020),  

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Entwurf einer Verordnung des Rates; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0050 
Spezifische Maßnahmen zur Ermöglichung besonderer Flexibilität bei der 
Verwendung der europäischen Struktur- und Investitionsfonds aufgrund 
des COVID-19-Ausbruchs ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 
1301/2013 im Hinblick auf spezifische Maßnahmen zur Einführung einer 
außerordentlichen Flexibilität beim Einsatz der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds als Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 (COM(2020)0138 – 
C9-0095/2020 – 2020/0054(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0138), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 177, 178 und 322 Absatz 1 Buchstabe 
a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0095/2020), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 14. April 20201, 

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. April 2020 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0054 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2020 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1301/2013 und (EU) 
Nr. 1303/2013 im Hinblick auf spezifische Maßnahmen zur Einführung einer 
außerordentlichen Flexibilität beim Einsatz der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 177, Artikel 178 und Artikel 322 Absatz 1 Buchstabe a,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofes2,  

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
2  Stellungnahme vom 14. April 2020 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Mitgliedstaaten sind von den Folgen des COVID-19-Ausbruchs auf beispiellose 

Weise betroffen. Die gegenwärtige Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

behindert das Wachstum in den Mitgliedstaaten, was wiederum die gravierenden 

Liquiditätsengpässe verschärft, die auf den plötzlichen und erheblichen Anstieg des 

Bedarfs an öffentlichen Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten 

und andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zurückzuführen sind. Dies führte 

zu einer Ausnahmesituation, die spezifische Maßnahmen erfordert. 

(2) Als Reaktion auf die Auswirkungen der Krise im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit wurden die Verordnungen (EU) Nr. 1301/20134 und (EU) Nr. 

1303/20135 des Europäischen Parlaments und des Rates bereits durch die 

Verordnung (EU) 2020/460 des Europäischen Parlaments und des Rates6 geändert, 

um für eine größere Flexibilität bei der Durchführung der aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und 

dem Kohäsionsfonds (im Folgenden zusammengenommen „Fonds“) und dem 

Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) unterstützten Programme zu 

sorgen. Um auf die gegenwärtige Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

wirksam zu reagieren, wurden der Interventionsbereich des EFRE erheblich 

                                                
4  Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit 
besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. L 
347 vom 20.12.2013, S. 289). 

5  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320). 

6  Verordnung (EU) 2020/460 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
März 2020 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 
1303/2013 und (EU) Nr. 508/2014 im Hinblick auf besondere Maßnahmen zur 
Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und 
in andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID-19-
Ausbruchs (Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise) (ABl. L 
99 vom 31.3.2020, S. 5). 
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ausgeweitet.  
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(3) Allerdings verschärfen sich die negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften 

und die Gesellschaft in der Union. Es ist daher notwendig, den Mitgliedstaaten 

zusätzliche außerordentliche Flexibilität zu gewähren, um ihnen in dieser 

beispiellosen Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit Reaktionsmöglichkeiten 

an die Hand zu geben; dazu sollen die Möglichkeiten ausgeweitet werden, alle nicht 

in Anspruch genommenen Mittel aus den Fonds zu nutzen.  

(4) Um die öffentlichen Haushalte zu entlasten, mit deren Mittel der Krise im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit begegnet wird, sollten die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit den Mittelzuweisungen und nach Verfügbarkeit der Fördermittel für 

kohäsionspolitische Programme im Geschäftsjahr 2020-2021 ausnahmsweise einen 

Kofinanzierungssatz von 100 % beantragen können. Nach Bewertung der 

Anwendung dieses außerordentlichen Kofinanzierungssatzes könnte die 

Kommission die Verlängerung dieser Maßnahme vorschlagen. 
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(5) Um den Mitgliedstaaten zusätzliche Flexibilität für die Umschichtung von Mitteln 

im Hinblick auf maßgeschneiderte Reaktionen auf die Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit zu bieten, sollten Mittelübertragungen im Rahmen des Ziels 

„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ zwischen EFRE, ESF und 

Kohäsionsfonds ermöglicht bzw. ausgeweitet werden. Des Weiteren sollten die 

Mitgliedstaaten angesichts des Ausmaßes der Krise im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit unter Berücksichtigung der kohäsionspolitischen Ziele des Vertrags 

ausnahmsweise vermehrt Mittel von einer Regionenkategorie auf eine andere 

übertragen dürfen. Solche Übertragungen sollten sich nicht auf die Mittel für das 

Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“, die zusätzlichen Zuweisungen an 

die Gebiete in äußerster Randlage, Unterstützung für die Beschäftigungsinitiative für 

junge Menschen oder den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten 

benachteiligten Personen auswirken.  

(6) Damit die Mitgliedstaaten die verfügbaren Mittel bei ihrer Reaktion auf den 

COVID-19-Ausbruch rasch einsetzen können und da wegen der fortgeschrittenen 

Phase des Programmplanungszeitraums 2014-2020 die Umschichtung der Mittel nur 

für die Programmplanung des Jahres 2020 verfügbare Mittel betreffen kann, ist es 

gerechtfertigt, die Mitgliedstaaten ausnahmsweise für den verbleibenden 

Programmplanungszeitraum von der Auflage zu befreien, die Anforderungen in 

puncto thematische Konzentration einzuhalten. 
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(7) Damit die Mitgliedstaaten sich auf die notwendige Reaktion auf den COVID-19-

Ausbruch konzentrieren können und der Verwaltungsaufwand verringert wird, 

sollten bestimmte Verfahrensanforderungen im Zusammenhang mit der 

Programmdurchführung und den Prüfungen vereinfacht werden. Insbesondere 

sollten die Partnerschaftsvereinbarungen für den verbleibenden 

Programmplanungszeitraum nicht mehr geändert werden, sei es wegen früherer 

Änderungen der operationellen Programme oder wegen anderer Änderungen. Die 

Stichtage für die Vorlage der jährlichen Durchführungsberichte für das Jahr 2019 

und die Übermittlung des zusammenfassenden Berichts der Kommission, der auf 

diesen jährlichen Durchführungsberichten basiert, sollten verschoben werden. Den 

Prüfbehörden sollte im Hinblick auf die Fonds und den EMFF für das Geschäftsjahr 

2019-2020 außerdem explizit die Möglichkeit eingeräumt werden, verstärkt nicht-

statistische Stichprobenverfahren anzuwenden. 

(8) Es ist angemessen zu spezifizieren, dass Ausgaben für abgeschlossene oder 

vollständig durchgeführte Vorhaben zur Steigerung der Krisenreaktionskapazitäten 

im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch ausnahmsweise förderfähig sein 

sollten. Derartige Vorhaben sollten bereits ausgewählt werden können, noch bevor 

die Kommission die notwendige Programmänderung genehmigt hat. Spezifische 

Vorschriften für die Geltendmachung des COVID-19-Ausbruchs als ein Fall von 

höherer Gewalt im Zusammenhang mit der Aufhebung der Mittelbindung sollten 

vorgegeben werden.  

(9) Um den Verwaltungsaufwand zu verringern und Verzögerungen bei der 

Durchführung zu vermeiden, falls Änderungen bei den Finanzinstrumenten 

notwendig sind, um wirksam auf die Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

zu reagieren, sollte für den verbleibenden Programmplanungszeitraum keine 

Überprüfung und Aktualisierung der Ex-ante-Bewertung und der 

Unternehmenspläne oder Vorlage gleichwertiger Dokumente erforderlich sein, die 

belegen sollen, dass die Unterstützung für den vorhergesehenen Zweck eingesetzt 

wurde. Die Möglichkeiten der Unterstützung für Betriebskapital durch 

Finanzinstrumente im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sollten ausgeweitet werden. 
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(10) Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die Unterstützung aus den Fonds und 

dem EMFF umfassend nutzen können, sollte für die Berechnung der Restzahlung am 

Ende des Programmplanungszeitraums zusätzliche Flexibilität eingeräumt werden. 

(11) Zur Erleichterung der mit der vorliegenden Verordnung genehmigten Übertragungen 

sollte die Bedingung aus Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates7 – die Verwendung 

der Mittel für dasselbe Ziel – nicht für die mit der vorliegenden Verordnung 

vorgeschlagenen Übertragungen gelten.  

(12) Um die Übereinstimmung zwischen der Vorgehensweise bei dem Befristeten 

Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des 

derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 und in Bezug auf die De-minimis-Beihilfen 

einerseits und den Bedingungen für die Unterstützung von Unternehmen in 

Schwierigkeiten im Rahmen des EFRE andererseits sicherzustellen, sollte die 

Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 geändert werden, damit die Gewährung von 

Unterstützung dieser Unternehmen in diesen besonderen Umständen zulässig ist.  

                                                
7  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 
1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
(ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 
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(13) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich durch die Einführung flexibler 

Maßnahmen zur Bereitstellung von Unterstützung aus den europäische Struktur- und 

Investitionsfonds (im Folgenden "ESI-Fonds")  auf die Folgen der Krise im Bereich 

der öffentlichen Gesundheit zu reagieren, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der 

Wirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem im selben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele 

erforderliche Maß hinaus. 
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(14) Angesichts der Dringlichkeit der Lage im Zusammenhang mit dem  COVID-19-

Ausbruch sollte die vorliegende Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(15) Wegen des COVID-19 -Ausbruchs und der Dringlichkeit, die damit einhergehende 

Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit und ihre sozialen und wirtschaftlichen 

Folgen zu bewältigen, wurde es als notwendig erachtet, eine Ausnahme von der 

Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen 

Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(16) Die Verordnungen (EU) Nr. 1301/2013 und (EU) Nr. 1303/2013 sollten daher 

entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20159&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20159&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=


 

 18 

 
Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 

Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 erhält folgende Fassung: 

„d) „Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition in den Unionsvorschriften 

über staatliche Beihilfen; Unternehmen, die nach Maßgabe des Befristeten Rahmens 

für staatliche Beihilfen* oder der Verordnungen (EU) Nrn. 1407/2013**, 

1408/2013*** und 717/2014****  unterstützt werden, gelten für die Zwecke dieses 

Buchstabens nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten.“. 

_______________________ 

* ABl. C 91 I vom 20.3.2020, S. 1. 

** Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die 

Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1). 

*** Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die 

Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 

24.12.2013, S. 9). 

**** Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die 

Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor 

(ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45). 
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Artikel 2 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Teil Zwei Titel II wird folgendes Kapitel angefügt:  

„KAPITEL V 

Außerordentliche Maßnahmen für den Einsatz der ESI-Fonds als Reaktion auf den 

COVID-19-Ausbruch 

Artikel 25a 

Außerordentliche Maßnahmen für den Einsatz der ESI-Fonds als Reaktion auf den 

COVID-19-Ausbruch 

(1) Abweichend von Artikel 60 Absatz 1 und Artikel 120 Absatz 3 Unterabsätze 1 

und 4 kann auf Ersuchen eines Mitgliedstaats ein Kofinanzierungssatz von 

100 % auf Ausgaben angewendet werden, die während des am 1. Juli 2020 

beginnenden und am 30. Juni 2021 endenden Geschäftsjahres für mindestens 

eine Prioritätsachse in einem aus dem EFRE, dem ESF oder dem 

Kohäsionsfonds unterstützten Programm in Zahlungsanträgen geltend gemacht 

werden.  
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Anträge auf Änderung des Kofinanzierungssatzes sind gemäß des Verfahrens 

zur Änderung von Programmen nach Maßgabe des Artikels 30 einzureichen; 

das überarbeitete Programm bzw. die überarbeiteten Programme sind 

beizufügen. Der Kofinanzierungssatz von 100 % gilt nur, wenn die 

entsprechende Änderung des operationellen Programms von der Kommission 

vor Einreichung des letzten Antrags auf Zwischenzahlung im Einklang mit 

Artikel 135 Absatz 2 genehmigt wird.  

Vor der Einreichung des ersten Zahlungsantrags für das am 1. Juli 2021 

beginnende Geschäftsjahr übermitteln die Mitgliedstaaten die Tabelle aus 

Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer ii und bestätigen den 

Kofinanzierungssatz, der während des am 30. Juni 2020 endenden 

Geschäftsjahrs für die Prioritäten galt, welche von der vorübergehenden 

Anhebung auf 100 % betroffen sind.  
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(2) Als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch dürfen die für die 

Programmplanung des Jahres 2020 für das Ziel „Investitionen in Wachstum 

und Beschäftigung“ verfügbare Mittel auf Ersuchen eines Mitgliedstaats 

zwischen EFRE, ESF und Kohäsionsfonds übertragen werden; die 

Prozentsätze aus Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a bis d finden hierbei keine 

Anwendung.  

Zum Zwecke dieser Übertragungen gelten die Anforderungen aus Artikel 92 

Absatz 4 nicht.  

Die Übertragungen betreffen weder die der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen gemäß Artikel 92 Absatz 5 zugewiesenen Mittel noch die Hilfe für 

benachteiligte Bevölkerungsgruppen im Rahmen des Ziels „Investitionen in 

Wachstum und Beschäftigung“ gemäß Artikel 92 Artikel 7.  

Zwischen dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds gemäß diesem 

Absatz übertragene Mittel werden nach den Bestimmungen des Fonds 

eingesetzt, auf den sie übertragen werden.  

(3) Abweichend von Artikel 93 Absatz 1 und zusätzlich zur Möglichkeit nach 

Artikel 93 Absatz 2 können die Programmplanung des Jahres 2020 verfügbare 

Mittel auf Ersuchen eines Mitgliedstaats als Reaktion auf den COVID-19-

Ausbruch von einer Regionenkategorie auf eine andere übertragen werden. 

(4) Anträge auf Übertragungen nach den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels werden 

im Einklang mit dem Verfahren zur Änderung von Programmen des 

Artikels 30 eingereicht, sind hinreichend zu begründen und werden vom 

überarbeiteten Programm bzw. den überarbeiteten Programmen begleitet, in 

dem/denen gegebenenfalls die übertragenen Beträge nach Fonds und 

Regionenkategorie aufgeschlüsselt werden.  
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(5) Abweichend von Artikel 18 der vorliegenden Verordnung und den 

fondsspezifischen Verordnungen unterliegen Mittelzuweisungen infolge von 

Programmänderungsanträgen oder von Übertragungen nach Artikel 30 

Absatz 5 der vorliegenden Verordnung, die am oder nach dem ... [ABl.: Datum 

des Inkrafttretens der vorliegenden Änderungsverordnung] eingereicht bzw. 

mitgeteilt werden, nicht den Anforderungen in puncto thematische 

Konzentration gemäß dieser Verordnung oder den fondsspezifischen 

Verordnungen.  

(6) Abweichend von Artikel 16 werden Partnerschaftsvereinbarungen ab dem ... 

[ABl.: Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Änderungsverordnung] nicht 

geändert und bewirken Programmänderungen keine Änderung der 

Partnerschaftsvereinbarungen.  

Abweichend von Artikel 26 Absatz 1, Artikel 27 Absatz 1, Artikel 30 Absatz 1 

und Artikel 30 Absatz 2 wird ab dem ... [ABl.: Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Änderungsverordnung] die Übereinstimmung der Programme 

und ihrer Durchführung mit der Partnerschaftsvereinbarung nicht überprüft.  

(7) Für Vorhaben zur Steigerung der Krisenreaktionskapazitäten im 

Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch nach Artikel 65 Absatz 10 

Unterabsatz 2 gilt Artikel 65 Absatz 6 nicht.  

Abweichend von Artikel 125 Absatz 3 Buchstabe b können solche Vorhaben 

vor Genehmigung des geänderten Programms für eine Unterstützung aus dem 

EFRE oder ESF ausgewählt werden.  

(8) Für die Zwecke von Artikel 87 Absatz 1 Buchstabe b werden, wenn der 

COVID-19-Ausbruch als ein Fall von höherer Gewalt angeführt wird, 

Informationen zu den Beträgen, für die kein Zahlungsantrag gestellt werden 

konnte, in aggregierter Form je Priorität für Vorhaben mit förderfähigen 

Gesamtkosten von weniger als 1 000 000 EUR bereitgestellt. 
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(9) Der jährliche Bericht über die Durchführung des Programms nach Artikel 50 

Absatz 1 für das Jahr 2019 wird abweichend von den in den fondsspezifischen 

Verordnungen festgelegten Fristen für alle ESI-Fonds bis zum 30. September 

2020 vorgelegt. Die Übermittlung des von der Kommission erstellten 

zusammenfassenden Berichts im Jahr 2020 nach Maßgabe des Artikels 53 

Absatz 1 kann entsprechend verschoben werden. 

(10) Abweichend von Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe g ist eine Überprüfung oder 

Aktualisierung der Ex-ante-Bewertung nicht notwendig, wenn 

Finanzinstrumente geändert werden müssen, um wirksam auf den COVID-19-

Ausbruch zu reagieren. 

(11) Bieten Finanzinstrumente Unterstützung in Form von Betriebskapital für 

KMU gemäß Artikel 37 Absatz 4 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung, 

so sind keine neuen oder aktualisierten Unternehmenspläne oder gleichwertige 

Unterlagen und Nachweise zur Überprüfung, dass die Unterstützung durch die 

Finanzinstrumente für den vorhergesehenen Zweck eingesetzt wurde, 

notwendig.  

Abweichend von der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 kann eine solche 

Unterstützung auch aus dem ELER im Rahmen von Maßnahmen bereitgestellt 

werden, auf die in der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 verwiesen wird und 

die für den Einsatz von Finanzinstrumenten relevant sind. Die förderfähigen 

Ausgaben hierfür belaufen sich auf höchstens 200 000 EUR. 
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(12) Für die Zwecke von Artikel 127 Absatz 1 Unterabsatz 2 stellt der COVID-19-

Ausbruch einen hinreichend begründeten Fall dar, den die Prüfbehörden 

aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens anführen können, um für das am 

1. Juli 2019 beginnende und am 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr ein 

nicht-statistisches Stichprobenverfahren einzusetzen. 

(13) Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe f der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlametns und des 

Rates* gilt die Bedingung, die Mittel für dasselbe Ziel zu verwenden, nicht für 

Übertragungen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 dieses Artikels. 

_______________ 

* Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 

1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, 

(EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).“; 

2. in Artikel 130 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 darf der Beitrag aus den Fonds oder dem EMFF in 

Form von Restzahlungen für jede Priorität pro Fonds und pro 

Regionenkategorie im letzten Geschäftsjahr nicht um mehr als 10 % höher sein 

als der im Beschluss der Kommission zur Genehmigung des operationellen 

Programms festgelegte Beitrag aus den Fonds oder dem EMFF für jede 

Prioritätsachse pro Fonds und pro Regionenkategorie.  

Der Beitrag aus den Fonds oder dem EMFF in Form von Restzahlungen im 

letzten Geschäftsjahr darf nicht höher sein als die geltend gemachten 

förderfähigen öffentlichen Ausgaben oder der im Beschluss der Kommission 

zur Genehmigung des operationellen Programms festgelegte Beitrag jedes 

Fonds und jeder Regionenkategorie zu jedem operationellen Programm, je 

nach dem, welcher Betrag niedriger ist.“. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0051 
Einführung spezifischer Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-
Krise  
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf die Einführung spezifischer 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Krise (COM(2020)0141 – C9-0094/2020 – 
2020/0058(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0141), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 175 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0094/2020), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,  

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. April 2020 
gemachte Zusage, den genannten Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß 
Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0058 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2020 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 zur Einführung 
besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs von COVID-19  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 175 Absatz 3,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren8, 

                                                
8  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates9 

sind Bestimmungen zum Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten 

benachteiligten Personen festgelegt (im Folgenden “Fonds“).  

(2) Der Ausbruch von COVID-19 hat die Mitgliedstaaten in einer noch nicht da 

gewesenen Art und Weise getroffen. Für die schwächsten Bevölkerungsgruppen, 

wie etwa die am stärksten gefährdeten Personen, birgt die Krise höhere Risiken; 

insbesondere birgt sie die Gefahr, dass die Unterstützung durch den Fonds 

unterbrochen wird.  

(3) Um unverzüglich auf die Auswirkungen reagieren zu können, die die Krise auf die 

am stärksten gefährdeten Personen hat, sollten Ausgaben für Vorhaben, mit denen 

Krisenreaktionskapazitäten zur Bewältigung des Ausbruchs von COVID-19 gestärkt 

werden, ab dem 1. Februar 2020 förderungsfähig sein. 

(4) Zur Entlastung der öffentlichen Haushalte, die bei der Bewältigung des Ausbruchs 

von COVID-19 gefordert sind, sollte den Mitgliedstaaten ausnahmsweise die 

Möglichkeit eingeräumt werden, für das Geschäftsjahr 2020 - 2021 einen 

Kofinanzierungssatz von 100 % zu beantragen – gemäß den Mittelzuweisungen und 

vorbehaltlich verfügbarer Finanzmittel. Nach einer Bewertung der Anwendung 

dieses außerordentlichen Kofinanzierungssatzes kann die Kommission eine 

Verlängerung dieser Maßnahme vorschlagen.  

                                                
9 Verordnung (EU) Nr. 223/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2014 zum Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen (ABl. L 72 vom 12.3.2014, S. 1). 
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(5) Um sicherzustellen, dass die am stärksten benachteiligten Personen weiterhin 

Unterstützung aus dem Fonds in einem sicheren Umfeld erhalten können, ist es 

notwendig, den Mitgliedstaaten ausreichend Flexibilität einzuräumen, sodass sie die 

Unterstützungsprogramme auf der Grundlage von Konsultationen mit 

Partnerorganisationen an den derzeitigen Kontext anpassen können, unter anderem 

indem alternative Liefermodalitäten etwa mittels ▌ Gutscheinen oder Karten in 

elekronischer oder einer anderen Form erlaubt werden und indem den 

Mitgliedstaaten gestattet wird, bestimmte Elemente des operationellen Programms 

zu ändern, ohne dass dazu die Annahme eines Kommissionsbeschlusses erforderlich 

wäre. Um eine sichere Unterstützung für die am stärksten gefährdeten Personen 

zu gewährleisten, sollte es auch möglich sein, den Partnerorganisationen außerhalb 

des Budgets für technische Hilfe die erforderlichen Schutzmaterialien und -

ausrüstungen zur Verfügung zu stellen. 

(6) Für Vorhaben, die infolge des Ausbruchs von COVID-19 verzögert, ausgesetzt oder 

nicht vollständig durchgeführt werden, sollten besondere Vorschriften zur 

Bestimmung der Förderungsfähigkeit von Kosten festgelegt werden, die von den 

Empfängereinrichtungen zu tragen sind. 

(7) Um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sich auf die Einführung von 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs von COVID-19 zu konzentrieren, und 

um zu vermeiden, dass es infolge von Ansteckungsrisiken zu einer Unterbrechung 

bei der Unterstützung der am stärksten benachteiligten Personen kommt, sollten 

besondere Maßnahmen vorgesehen werden, die den Verwaltungsaufwand für die 

Behörden verringern und Flexibilität bei der Einhaltung bestimmter rechtlicher 

Anforderungen, insbesondere an Begleitungs-, Kontroll- und Prüfverfahren, 

einräumen.  
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(8) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Einführung besonderer Maßnahmen zur 

wirksamen Durchführung des Fonds während des Ausbruchs von COVID-19, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 

wegen des Umfangs und der Wirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(9) Angesichts der Dringlichkeit der erforderlichen Unterstützung sollte diese 

Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft treten. 

(10) Wegen der Dringlichkeit, die sich aus den außergewöhnlichen Umständen infolge 

des Ausbruchs von COVID-19 ergibt, der damit verbundenen Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit und seinen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen , 

wurde es als angemessen erachtet, eine Ausnahme von der Achtwochenfrist nach 

Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten 

Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union 

vorzusehen. 

(11) Die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für die Zwecke der Änderung von 

Aspekten eines operationellen Programms, die unter die Unterabschnitte 3.5 

und 3.6 und unter Abschnitt 4 des in Anhang I enthaltenen Musters für das 

operationelle Programm fallen, oder von Aspekten gemäß Artikel 7 Absatz 2 

Buchstaben a, b, c, d, e und g, wenn sie aufgrund der Krisenreaktion auf den 

Ausbruch von COVID-19 geändert werden.” 

(2) In Artikel 13 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 endet die Frist für die Übermittlung des jährlichen 

Durchführungsberichts für das Jahr 2019 am 30. September 2020.“ 
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(3) In Artikel 20 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) „Abweichend von Absatz 1 kann auf Antrag eines Mitgliedstaats ein 

Kofinanzierungssatz von 100 % auf die öffentlichen Ausgaben angewandt 

werden, die in Zahlungsanträgen während des am 1. Juli 2020 beginnenden 

und am 30. Juni 2021 endenden Geschäftsjahres geltend gemacht werden.  

Anträge auf Änderung des Kofinanzierungssatzes werden nach dem Verfahren 

zur Änderung operationeller Programme gemäß Artikel 9 eingereicht; ihnen 

wird ein überarbeitetes Programm beigefügt. Der Kofinanzierungssatz von 

100 % gilt nur, wenn die Kommission die entsprechende Änderung des 

operationellen Programms vor der Übermittlung des letzten Antrags auf 

Zwischenzahlung gemäß Artikel 45 Absatz 2 genehmigt hat. 

Vor der Einreichung des ersten Zahlungsantrags für das am 1. Juli 2021 

beginnende Geschäftsjahr übermitteln die Mitgliedstaaten die Tabelle gemäß 

Abschnitt 5.1 des in Anhang I enthaltenen Musters für das operationelle 

Programm, in der der Kofinanzierungssatz bestätigt wird, der in dem am 

30. Juni 2020 endenden Geschäftsjahr galt.“ 
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(4) In Artikel 22 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 sind Ausgaben für Vorhaben zur Stärkung der 

Krisenreaktionsfähigkeit zur Bewältigung des Ausbruchs von COVID-19 ab dem 

1. Februar 2020 förderungsfähig.“ 

(5) In Artikel 23 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(4a) Die Nahrungsmittel und/oder die materielle Basisunterstützung können an 

die am stärksten benachteiligten Personen direkt abgegeben werden oder 

indirekt, etwa durch ▌ Gutscheine oder Karten, in elektronischer oder 

anderer Form, vorausgesetzt, diese Gutscheine,  Karten oder anderen 

Instrumente können nur für Nahrungsmittel und/oder materielle 

Basisunterstützung eingelöst werden.“ 

(6) Artikel 26 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Kosten für den Kauf von Nahrungsmitteln und/oder materieller 

Basisunterstützung sowie Kosten für den Kauf persönlicher 

Schutzmaterialien und -ausrüstungen für Partnerorganisationen;“ 

b) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die von den Partnerorganisationen getragenen Verwaltungs-, 

Vorbereitungs-, Transport- und Lagerkosten zum Pauschalsatz von 5 % 

der unter Buchstabe a angeführten Kosten oder 5 % des Wertes der 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 abgesetzten 

Nahrungsmittel;“ 
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(7) Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 26a 

Förderungsfähigkeit von Ausgaben für im Rahmen von OP I unterstützte Vorhaben 

während ihrer Aussetzung infolge des Ausbruchs von COVID-19 

Verzögerungen bei der Lieferung von Nahrungsmitteln und/oder materieller 

Basisunterstützung infolge des Ausbruchs von COVID-19 führen nicht zu einer 

Verringerung der förderungsfähigen Kosten, die von der Beschaffungsstelle oder 

den Partnerorganisationen gemäß Artikel 26 Absatz 2 getragen werden. DieseKosten 

können bei der Kommission vollumfänglich gemäß Artikel 26 Absatz 2 vor der 

Lieferung der Nahrungsmittel und/oder materiellen Basisunterstützung an die am 

stärksten benachteiligten Personen geltend gemacht werden, sofern die Lieferung 

nach dem Ende der Krise im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 

wieder aufgenommen wird. 

Verderben Nahrungsmittel infolge der Aussetzung der Lieferung wegen des 

Ausbruchs von COVID-19, so werden die in Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a 

genannten Kosten nicht gesenkt. 
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Artikel 26b 

Förderungsfähigkeit von Ausgaben für im Rahmen von OP II oder technischer Hilfe 

unterstützte Vorhaben während ihrer Aussetzung infolge des Ausbruchs von 

COVID-19 

(1) Wenn die Durchführung von Vorhaben infolge des Ausbruchs von COVID-19 

ausgesetzt ist, kann ein Mitgliedstaat die Ausgaben während der Aussetzung 

auch dann als förderungsfähige Ausgaben betrachten, wenn keine 

Dienstleistungen erbracht werden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Die Durchführung des Vorhabens wird nach dem 31. Januar 2020 

ausgesetzt; 

b) die Aussetzung des Vorhabens ist auf den Ausbruch von COVID-19 

zurückzuführen; 

c) die Ausgaben sind angefallen und wurden bezahlt;  

d) die Ausgaben stellen für die Empfängereinrichtung echte Kosten dar und 

können nicht wieder eingezogen oder ausgeglichen werden; bei 

Wiedereinziehungen und Ausgleichsbeträgen, die nicht von dem 

Mitgliedstaat bereitgestellt werden, kann der Mitgliedstaat auf der 

Grundlage einer Erklärung der Empfängereinrichtung diese Bedingung 

als erfüllt betrachten; Wiedereinziehungen und Ausgleichsbeträge 

werden von den Ausgaben abgezogen;  

e) die Ausgaben sind auf den Zeitraum der Aussetzung des Vorhabens 

begrenzt. 
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(2) Für Vorhaben, bei denen die Empfängereinrichtung eine Erstattung auf der 

Grundlage vereinfachter Kostenoptionen gewährt wird und die Durchführung 

der Maßnahmen, die die Grundlage für die Erstattung bilden, infolge des 

Ausbruchs von COVID-19 ausgesetzt wird, kann der betreffende Mitgliedstaat 

der Empfängereinrichtung die Erstattung auf der Grundlage der für den 

Aussetzungszeitraum geplanten Outputs gewähren, selbst wenn keine 

Maßnahmen durchgeführt werden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Die Durchführung der Maßnahmen wird nach dem 31. Januar 2020 

ausgesetzt; 

b) die Aussetzung der Maßnahmen ist auf den Ausbruch von COVID-19 

zurückzuführen; 

c) die vereinfachten Kostenoptionen entsprechen den von der 

Empfängereinrichtung tatsächlich getragenen Kosten, die von ihr 

nachgewiesen werden müssen; diese Kosten können nicht wieder 

eingezogen oder ausgeglichen werden; bei Wiedereinziehungen und 

Ausgleichsbeträgen, die nicht von dem Mitgliedstaat bereitgestellt 

werden, kann der Mitgliedstaat diese Bedingung aufgrund einer 

Erklärung der Empfängereinrichtung als erfüllt betrachten,; 

Wiedereinziehungen und Ausgleichsbeträge werden von dem Betrag 

abgezogen, der der vereinfachten Kostenoption entspricht; 

d) die Erstattung an die Empfängereinrichtung ist auf den Zeitraum der 

Aussetzung der Maßnahmen begrenzt. 
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Für die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Vorhaben kann 

der Mitgliedstaat der Empfängereinrichtung auch eine Erstattung auf der 

Grundlage von Kosten im Sinne des Artikels 25 Absatz 1 Buchstabe a 

gewähren, sofern die Bedingungen des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels 

erfüllt sind. 

Gewährt ein Mitgliedstaat der Empfängereinrichtung eine Erstattung sowohl  

gemäß Unterabsatz 1 als auch gemäß Unterabsatz 2, so stellt er sicher, dass 

dieselben Ausgaben nur einmal erstattet werden. 

Artikel 26c 

Förderungsfähigkeit von Ausgaben für im Rahmen von OP II unterstützte Vorhaben 

oder für technische Hilfe, die infolge des Ausbruchs von COVID-19 nicht 

vollständig durchgeführt werden 

(1) Ein Mitgliedstaat kann Ausgaben für Vorhaben, die infolge des Ausbruchs von 

COVID-19 nicht vollständig durchgeführt werden, als förderungsfähige 

Ausgaben betrachten, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Durchführung der Vorhaben  endet nach dem 31. Januar 2020; 

b) die Einstellung der Durchführung des Vorhaben ist auf den Ausbruch 

von COVID-19 zurückzuführen; 

c) die Ausgaben vor der Einstellung der Durchführung des Vorhabens sind 

der Empfängereinrichtung entstanden und wurden von ihr bezahlt. 
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(2) Bei Vorhaben, die der Empfängereinrichtung auf der Grundlage vereinfachter 

Kostenoptionen erstattet werden, kann ein Mitgliedstaat die Ausgaben für 

Vorhaben, die infolge des Ausbruchs von COVID-19 nicht vollständig 

durchgeführt werden, als förderungsfähige Ausgaben betrachten, sofern alle 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Durchführung des Vorhabens endet nach dem 31. Januar 2020; 

b) die Einstellung der Duchführung des Vorhabens ist auf den Ausbruch 

von COVID-19 zurückzuführen; 

c) die Maßnahmen, die unter die vereinfachten Kostenoptionen fallen, 

wurden zumindest teilweise vor der Einstellung der Durchführung des 

Vorhabens durchgeführt. 

Für die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Vorhaben kann 

der Mitgliedstaat der Empfängereinrichtung auch eine Erstattung auf der 

Grundlage der Kosten im Sinne des Artikels 25 Absatz 1 Buchstabe a 

gewähren, sofern die Bedingungen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

erfüllt sind. 

Gewährt ein Mitgliedstaat der Empfängereinrichtung eine Erstattung sowohl 

gemäß Unterabsatz 1 als auch gemäß Unterabsatz 2, so stellt er sicher, dass 

dieselben Ausgaben nur einmal erstattet werden.“ 

(8) In Artikel 30 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Auf der Grundlage einer Analyse der potenziellen Risiken können die 

Mitgliedstaaten während des Ausbruchs von COVID-19 vereinfachte Kontroll- 

und Prüfpfadvorschriften für die Verteilung von Nahrungsmitteln und/oder 

materieller Basisunterstützung an die am stärksten benachteiligten Personen 

festlegen.“. 

Artikel 2  

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0052 
Spezifische Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie im Fischerei- und Aquakultursektor ***I  
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020 zum 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 
hinsichtlich spezifischer Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie im Fischerei- und Aquakultursektor (COM(2020)0142 – C9-0093/2020 – 
2020/0059(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)  

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament  
(COM(2020)0142), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2, die Artikel 175 und 177 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0093/2020), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. April 2020 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und Artikel 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest,  

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0059 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2020 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 508/2014 und (EU) 
Nr. 1379/2013 hinsichtlich spezifischer Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen 
des COVID-19-Ausbruchs im Fischerei- und Aquakultursektor 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 175,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren10, 

                                                
10  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Fischerei- und Aquakultursektor wurde von den Marktstörungen, die durch 

einen erheblichen Nachfragerückgang infolge des COVID-19-Ausbruchs verursacht 

wurden, besonders hart getroffen. Die Schließung von Verkaufsplätzen, Märkten, 

Verkaufsstellen und Vertriebskanälen hat zu einem erheblichen Rückgang der Preise 

und Mengen geführt. Der Rückgang der Nachfrage und der Preise in Verbindung mit 

der Anfälligkeit und Komplexität der Lieferkette hat zu Verlusten bei den 

Tätigkeiten der Fischereiflotten und der Produktion von Fisch und Meeresfrüchten 

geführt. Folglich sind die Fischer gezwungen worden, im Hafen zu bleiben, und die 

Fischzüchter werden Erzeugnisse innerhalb von Wochen zurückwerfen oder 

vernichten müssen.  

(2) Es sollte möglich sein, aus dem mit der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 eingerichteten Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds (EMFF) bis zum 31. Dezember 2020 spezifische Maßnahmen zur 

Milderung der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs im Fischerei- und 

Aquakultursektor zu unterstützen. Diese Maßnahmen sollten Unterstützung für die 

vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit, einschließlich der Binnenfischerei 

und ohne Boot tätiger Fischer, und für bestimmte wirtschaftliche Verluste für 

Aquakulturerzeuger und Verarbeitungsbetriebe sowie in den Gebieten in äußerster 

Randlage umfassen, sofern sie aus dem COVID-19-Ausbruch resultieren. Diese 

Maßnahmen sollten auch die Bereitstellung von Betriebskapital für 

Aquakulturerzeuger und Verarbeitungsbetriebe und Unterstützung an 

Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen für die 

Lagerung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur gemäß der 

                                                
11 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) 
Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 
20.5.2014, S. 1). 
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Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates12 

umfassen. Ausgaben für Vorhaben, die im Rahmen dieser Maßnahmen unterstützt 

werden, sollten ab dem 1. Februar 2020 förderfähig sein. 

(3) Die für Verpflichtungen aus dem EMFF im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung 

verfügbaren Mittel sollten so aufgeteilt werden, dass Pauschalbeträge für die 

Fischereiaufsicht und für die Erhebung wissenschaftlicher Daten - wobei 10 % 

dieser Beträge für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eindämmung des 

COVID-19-Ausbruchs verwendet werden können - und für den Ausgleich von 

Mehrkosten in den Gebieten in äußerster Randlage festgelegt werden. Die anderen 

Mittel im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung sollten von den Mitgliedstaaten 

auf der Grundlage ihres Bedarfs zugewiesen werden. 

(4) Angesichts der erheblichen sozioökonomischen Folgen des COVID-19-Ausbruchs 

und des Liquiditätsbedarfs in der Wirtschaft sollte es möglich sein, die 

vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit infolge der durch den COVID-19-

Ausbruch verursachten Krise mit einem Kofinanzierungssatz von höchstens 75 % 

der förderfähigen öffentlichen Ausgaben zu unterstützen. 

(5) Angesichts der notwendigen Flexibilität bei der Neuzuweisung von Finanzmitteln 

zur Bewältigung der Folgen des COVID-19-Ausbruchs sollte die Bereitstellung von 

Unterstützung für die durch diesen Ausbruch verursachte vorübergehende 

Einstellung der Fangtätigkeit keiner finanziellen Obergrenze unterliegen. Dies sollte 

unbeschadet der bestehenden finanziellen Obergrenze für die anderen Fälle der 

vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit gelten. Die Verpflichtung, die 

Unterstützung für die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit von der 

Unterstützung abzuziehen, die demselben Schiff für die endgültige Einstellung der 

Fangtätigkeit gewährt wird, sollte weiterhin gelten. Für Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Eindämmung des COVID-19-Ausbruchs sollte die 

Anforderung, dass eine Tätigkeit von 120 Tagen vorliegt, für Schiffseigner, die 

seit weniger als zwei Jahren eingetragen sind oder für Fischer, die ihre Tätigkeit 

vor weniger als 2 Jahren aufgenommen haben, jeweils gerechnet vom Zeitpunkt 

                                                
12 Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der 
Fischerei und der Aquakultur und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1). 
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der Einreichung des Unterstützungsantrags, anteilsmäßig reduziert werden. 
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(6) Angesichts der Dringlichkeit der Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung 

sollte es möglich sein, den Anwendungsbereich des vereinfachten Verfahrens auf 

Änderungen der operationellen Programme im Zusammenhang mit den spezifischen 

Maßnahmen und die Neuzuweisung von Finanzmitteln an diese Programme zur 

Bewältigung der Folgen des COVID-19-Ausbruchs auszuweiten. Dieses 

vereinfachte Verfahren sollte Änderungen umfassen, die für die vollständige 

Durchführung der betreffenden Maßnahmen erforderlich sind, einschließlich ihrer 

Einführung und der Beschreibung der Methoden für die Berechnung der Beihilfen. 

(7) Angesichts der Schlüsselrolle der Erzeugerorganisationen bei der Bewältigung der 

Krise sollte die Obergrenze für die Unterstützung der Produktions- und 

Vermarktungspläne auf 12 % des jährlichen Durchschnittswerts der vermarkteten 

Erzeugung angehoben werden. Die Mitgliedstaaten sollten auch die Möglichkeit 

haben, Erzeugerorganisationen für diese Unterstützung Vorschüsse in Höhe von bis 

zu 100 % der finanziellen Unterstützung zu gewähren. 
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(8) Aufgrund der plötzlichen Unterbrechungen der Fischerei- und Aquakulturtätigkeiten 

infolge des COVID-19-Ausbruchs und der daraus resultierenden Gefährdung der 

Märkte für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse ist es angezeigt, einen 

Mechanismus für die Lagerhaltung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen zum 

menschlichen Verzehr einzurichten. Dadurch soll eine größere Marktstabilität 

gefördert, das Risiko der Verschwendung oder Umverteilung solcher Produkte auf 

die Erzeugung von Lebensmitteln für andere Zwecke als den menschlichen Verzehr 

gemindert und ein Beitrag zur Milderung der Auswirkungen der Krise auf die 

Rentabilität der Erzeugnisse geleistet werden. Dieser Mechanismus sollte es 

Fischerei- und Aquakulturerzeugern ermöglichen, dieselben Schutz- oder 

Erhaltungstechniken für ähnliche Arten anzuwenden, um einen fairen Wettbewerb 

zwischen den Erzeugern zu gewährleisten. 

(9) Angesichts dessen, wie plötzlich und stark die Nachfrage nach Fischerei- und 

Aquakulturerzeugnissen infolge des COVID-19-Ausbruchs zurückging, sollte es 

möglich sein, die für eine Lagerhaltungsbeihilfe in Betracht kommenden Mengen 

auf 25 % der jährlichen Mengen der betreffenden Erzeugnisse zu erhöhen, die von 

der betroffenen Erzeugerorganisation zum Verkauf angeboten werden. 
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(10) Damit die Mitgliedstaaten rasch auf das unerwartete Auftreten und die 

Unvorhersehbarkeit des COVID-19-Ausbruchs reagieren können, sollten sie 

berechtigt sein, Auslösepreise für ihre Erzeugerorganisationen festzusetzen, um den 

Lagerhaltungsmechanismus auszulösen. Diese Auslösepreise sollten so festgesetzt 

werden, dass ein fairer Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern 

aufrechterhalten wird. 

(11) Unterstützung aus dem EMFF sollte außerdem für Maßnahmen zum Ausgleich 

wirtschaftlicher Verluste zur Verfügung stehen, die Unternehmern im Fischfang, 

in der Fischzucht, in der Verarbeitung und Vermarktung von bestimmten 

Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen aus den Gebieten in äußerster Randlage 

aufgrund des COVID-19-Ausbruchs entstehen, insbesondere Verluste aufgrund 

der Verschlechterung des Fischpreises oder gestiegener Lagerkosten. Die 

Kommission sollte solche Maßnahmen unverzüglich genehmigen.  

(12) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Milderung der sozialen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs im Fischerei- und 

Aquakultursektor, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der 

vorgeschlagenen Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(13) Angesichts der Dringlichkeit der Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung 

sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft treten. 

(14) Wegen des COVID-19-Ausbruchs und der Dringlichkeit, seinen sozialen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Fischerei- und Aquakultursektor zu 

begegnen, wurde es als angemessen angesehen, eine Ausnahme von der 

Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
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Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen 

Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(15) Die Verordnungen (EU) Nr. 508/2014 und (EU) Nr. 1379/2013 sollten daher 

entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Haushaltsmittel in geteilter Mittelverwaltung 

(1) Die im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellten Haushaltsmittel 

für eine Unterstützung aus dem EMFF für den Zeitraum von 2014 bis 2020 

belaufen sich auf 5 749 331 600 EUR zu jeweiligen Preisen im Einklang mit 

der jährlichen Aufschlüsselung gemäß Anhang II. 

(2) 580 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für 

Maßnahmen der Überwachung und der Durchsetzung der Vorschriften gemäß 

Artikel 76 bereitgestellt. 

(3) 520 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für 

Maßnahmen der Datenerhebung gemäß Artikel 77 bereitgestellt. 
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(4) 192 500 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden für 

Ausgleichszahlungen für Gebiete in äußerster Randlage gemäß Titel V 

Kapitel V bereitgestellt. Dieser Ausgleich übersteigt pro Jahr nicht 

a) 6 450 000 EUR für die Azoren und Madeira; 

b) 8 700 000 EUR für die Kanarischen Inseln; 

c) 12 350 000 EUR für die in Artikel 349 AEUV genannten französischen 

Gebiete in äußerster Randlage. 

(5) Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, die in Absatz 2 aufgeführten 

Mittel für Maßnahmen gemäß Absatz 3 und die in Absatz 3 aufgeführten 

Mittel für Maßnahmen gemäß Absatz 2 zu verwenden. 

(6) 10 % der in den Absätzen 2 und 3 genannten Haushaltsmittel können für 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eindämmung des COVID-19-

Ausbruchs verwendet werden.“ 

2. In Artikel 16 Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(1) Die Aufteilung der bereitgestellten Mittel gemäß Artikel 13 Absatz 1 für den 

Zeitraum von 2014 bis 2020 auf die Mitgliedstaaten, wie in der Tabelle in 

Anhang II wiedergegeben, erfolgt auf der Grundlage nachstehender objektiver 

Kriterien:“ 
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3. Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e) Änderungen der operationellen Programme in Bezug auf die 

Unterstützung gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 35, 

Artikel 44 Absatz 4a, Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 57, 

Artikel 66, Artikel 67 und Artikel 69 Absatz 3, einschließlich der 

Neuzuweisung von Finanzmitteln an diese Programme zur Bewältigung 

der Folgen des COVID-19-Ausbruchs.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Absatz 2 gilt nicht für die in Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, 

Artikel 34 und Artikel 41 Absatz 2 genannte Unterstützung.“ 

4. In Artikel 25 Absatz 3 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(3) Unbeschadet von Absatz 5 dieses Artikels darf der gesamte Beitrag des EMFF 

zur Finanzierung der Maßnahmen gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c und Artikel 34 und zum Austausch oder zur Modernisierung von Haupt- 

oder Hilfsmaschinen gemäß Artikel 41 die höhere der beiden folgenden 

Schwellen nicht überschreiten:“ 
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5. Artikel 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:  

„(1) Der EMFF kann Maßnahmen zur vorübergehenden Einstellung der 

Fangtätigkeit in folgenden Fällen unterstützen:  

a) bei Umsetzung von Kommissionmaßnahmen oder 

Sofortmaßnahmen der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 12 und 

13 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 oder 

Bestandserhaltungsmaßnahmen gemäß Artikel 7 jener 

Verordnung, einschließlich biologisch begründeter 

Erholungszeiten;  

b) bei der Nichtverlängerung von partnerschaftlichen Abkommen 

über nachhaltige Fischerei oder von Protokollen zu solchen 

Abkommen;  

c) wenn die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit in einem 

Bewirtschaftungsplan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 

des Rates* oder einem Mehrjahresplan gemäß den Artikeln 9 und 

10 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehen ist, sofern 

nach wissenschaftlichen Gutachten eine Verringerung des 

Fischereiaufwands erforderlich ist, um die Ziele nach Artikel 2 

Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 zu erreichen; 
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d) wenn die vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit zwischen 

dem 1. Februar und dem 31. Dezember 2020 infolge des COVID-

19-Ausbruchs erfolgt, auch für Fischereifahrzeuge, die im Rahmen 

eines partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei 

tätig sind. 

Im Einklang mit Artikel 65 Absatz 9 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 und abweichend von Unterabsatz 1 jenes Absatzes sind 

Ausgaben für Vorhaben, die gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe d des 

vorliegenden Absatzes unterstützt werden, ab dem 1. Februar 2020 

förderfähig. 

(2) Die Unterstützung gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c des ersten 

Absatzes darf im Zeitraum von 2014 bis 2020 für höchstens sechs 

Monate pro Fischereifahrzeug gewährt werden. Diese Höchstdauer gilt 

nicht für die Unterstützung gemäß Buchstabe d jenes Unterabsatzes. 

_________________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 

betreffend die Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der 

Fischereiressourcen im Mittelmeer und zur Änderung der Verordnung 

(EWG) Nr. 2847/93 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1626/94 (ABl. L 409 vom 30.12.2006, S. 11).“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe d gelten folgende 

Ausnahmen: 

a) Wenn ein Fischereifahrzeug zum Zeitpunkt der Einreichung 

des Unterstützungsantrags seit weniger als zwei Jahren im 

Fischereiflottenregister der Union eingetragen ist, können die 

Mitgliedstaaten abweichend von Absatz 3 Buchstabe a die für 

dieses Fischereifahrzeug erforderlichen Mindestfangtage als 

Anteil von 120 Tagen in den letzten beiden Kalenderjahren 

berechnen; 
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b) Wenn ein Fischer seine Tätigkeit an Bord eines 

Fischereifahrzeugs der Union zum Zeitpunkt der Einreichung 

des Unterstützungsantrags vor weniger als zwei Jahren 

aufgenommen hat, können die Mitgliedstaaten abweichend 

von Absatz 3 Buchstabe b die für diesen Fischer 

erforderlichen Mindestarbeitstage als Anteil von 120 Tagen in 

den letzten beiden Kalenderjahren berechnen; 

c) Abweichend von Absatz 3 wird die Unterstützung auch ohne Boot tätigen 

Fischern gewährt, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Datum 

der Einreichung des Unterstützungsantrags mindestens 120 Tage gearbeitet 

haben. Hat ein Fischer ohne Boot zum Zeitpunkt der Einreichung des 

Unterstützungsantrags seine Tätigkeit vor weniger als zwei Jahren 

aufgenommen, können die Mitgliedstaaten, die für diesen Fischer 

erforderlichen Mindestarbeitstage als Anteil von 120 Tagen in den letzten 

beiden Kalenderjahren berechnen.“ 

6. Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Aus dem EMFF können Maßnahmen zur vorübergehenden 

Einstellung der Fangtätigkeit infolge des COVID-19-Ausbruchs 

gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d unter den in Artikel 33 

festgelegten Bedingungen unterstützt werden.“ 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Für die Zwecke der Absätze 1 und 4a gilt Folgendes: 

a) Bezugnahmen in den Artikeln 30, 32, 33, 38, 39, 41 und 42 auf 

Fischereifahrzeuge sind als Bezugnahmen auf ausschließlich in 

Binnengewässern eingesetzte Boote zu verstehen; 

b) Bezugnahmen in Artikel 38 auf die Meeresumwelt sind als 

Bezugnahmen auf die Umwelt zu verstehen, in der die Boote 

der Binnenfischerei operieren.“ 

7. Artikel 55 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 55 

Gesundheitspolitische Maßnahmen 

(1) Aus dem EMFF können folgende Ausgleichsregelungen unterstützt werden: 

a) Ausgleichszahlungen an Muschelzüchter, wenn Letztere die Ernte von 

Zuchtmuscheln ausschließlich aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

vorübergehend aussetzen müssen; 

b) Gewährung von Betriebskapital und Ausgleichszahlungen für 

Aquakulturbetriebe. 

Ausgleichszahlungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b können für 

die vorübergehende Aussetzung oder Verringerung der Produktion und 

des Absatzes oder für zusätzliche Lagerkosten gewährt werden, die 

zwischen dem 1. Februar und dem 31. Dezember 2020 infolge des 

COVID-19-Ausbruchs entstanden sind. 
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(2) Die Unterstützung gemäß Absatz 1 Buchstabe a darf nur gewährt werden, 

wenn die Ernte aufgrund der Kontamination der Muscheln wegen der 

Ausbreitung von Toxine produzierendem Plankton oder des Auftretens von 

Biotoxine enthaltendem Plankton ausgesetzt wird und unter der 

Voraussetzung, dass 

a) die Kontamination mehr als vier aufeinanderfolgende Monate andauert 

oder 

b) wenn der Schaden aufgrund der Aussetzung der Ernte mehr als 25 % des 

Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens ausmacht, berechnet auf 

der Basis des durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens in den 

vorangegangenen drei Kalenderjahren vor dem Jahr, in dem die Ernte 

ausgesetzt wird. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten 

Sonderregelungen für die Berechnung bei den Unternehmen aufstellen, die seit 

weniger als drei Jahren aktiv sind. 

(3) Ausgleichszahlungen gemäß Absatz 1 Buchstabe a dürfen über den gesamten 

Programmplanungszeitraum nur für eine Dauer von höchstens 12 Monaten 

gewährt werden. In hinreichend begründeten Fällen kann diese Dauer einmalig 

um bis zu weitere 12 Monate bis zu einer Gesamthöchstdauer von 24 Monaten 

verlängert werden. 
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Im Einklang mit Artikel 65 Absatz 9 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 und abweichend von Unterabsatz 1 jenes Absatzes sind 

Ausgaben für Vorhaben, die gemäß Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels 

unterstützt werden, ab dem 1. Februar 2020 förderfähig.“ 

8. Artikel 66 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Die jährliche Unterstützung je Erzeugerorganisation nach diesem Artikel darf 

12 % des jährlichen Durchschnittswerts der Produktion, die von dieser 

Erzeugerorganisation in den vorausgehenden drei Kalenderjahren in Verkehr 

gebracht wurde, nicht überschreiten. Bei einer neu anerkannten 

Erzeugerorganisation darf diese Unterstützung 12 % des jährlichen 

Durchschnittswerts der Produktion, die von den Mitgliedern dieser 

Organisation in den vorausgehenden drei Kalenderjahren in Verkehr gebracht 

wurde, nicht überschreiten. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat kann nach der Genehmigung des Produktions- 

und Vermarktungsplans im Einklang mit Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 1379/2013 einen Vorschuss zwischen 50 % und 100 % der 

finanziellen Unterstützung gewähren." 
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9. Artikel 67 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Wenn erforderlich, um auf den COVID-19-Ausbruch zu reagieren, können 

Ausgleichszahlungen an anerkannte Erzeugerorganisationen und 

Vereinigungen von Erzeugerorganisationen, die in Anhang II der Verordnung 

(EU) Nr. 1379/2013 aufgeführte Erzeugnisse der Fischerei oder der 

Aquakultur oder Erzeugnisse, die unter den KN-Code 0302 gemäß Anhang I 

Buchstabe a jener Verordnung fallen, lagern, aus dem EMFF unterstützt 

werden, sofern diese Erzeugnisse gemäß den Artikeln 30 und 31 jener 

Verordnung gelagert werden und folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Höhe der Lagerhaltungsbeihilfe übersteigt nicht die technischen und 

finanziellen Kosten der notwendigen Maßnahmen zur Haltbarmachung 

und Lagerung der betreffenden Erzeugnisse; 

b) die für die Lagerhaltungsbeihilfe förderfähigen Mengen übersteigen 

nicht 25 % der von der Erzeugerorganisation zum Verkauf angebotenen 

Jahresmengen der betreffenden Erzeugnisse; 

c) die jährliche finanzielle Unterstützung übersteigt nicht 20 % des 

jährlichen Durchschnittswerts der Produktion, die von den Mitgliedern 

der Erzeugerorganisation im Zeitraum 2017-2019 in Verkehr gebracht 

wurde. 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c gilt, dass, wenn ein Mitglied 

der Erzeugerorganisation im Zeitraum 2017 bis 2019 keine Produktion in 

Verkehr gebracht hat, der jährliche Durchschnittswert der in Verkehr 

gebrachten Produktion in den ersten drei Jahren der Produktion dieses 

Mitglieds berücksichtigt wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Unterstützung wird am 31. Dezember 2020 

eingestellt.  

Im Einklang mit Artikel 65 Absatz 9 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 und abweichend von Unterabsatz 1 jenes Absatzes sind 

Ausgaben für Vorhaben, die gemäß dem vorliegenden Artikel unterstützt 

werden, ab dem 1. Februar 2020 förderfähig.“ 

10. In Artikel 69 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Aus dem EMFF kann im Rahmen des in Artikel 55 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Buchstabe b für Aquakulturbetriebe festgelegten Anwendungsbereichs die 

Gewährung von Betriebskapital und Ausgleichszahlungen an 

Verarbeitungsbetriebe unterstützt werden.“ 

11. Artikel 70 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Aus dem EMFF kann ein Ausgleich für die Mehrkosten gewährt werden, 

die Unternehmern im Fischfang, in der Fischzucht, in der Verarbeitung und 

Vermarktung von bestimmten Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen aus 

den Gebieten in äußerster Randlage nach Artikel 349 AEUV entstehen. 

Aus dem EMFF können auch Maßnahmen zum Ausgleich wirtschaftlicher 

Verluste unterstützt werden, die aufgrund des COVID-19 Ausbruchs 

entstehen, insbesondere Verluste aufgrund der Verschlechterung des 

Fischpreises oder aufgrund gestiegener Lagerkosten." 

12. Artikel 72 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten können den Inhalt des Ausgleichsplans nach Absatz 1 

ändern. Die Mitgliedstaaten legen solche Änderungen der Kommission vor. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit ihrer Entscheidung 

über die Genehmigung dieser Änderungen. Wenn die Änderungen 
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Maßnahmen nach Artikel 70 Absatz 1 Unterabsatz 2 zum Ausgleich 

wirtschaftlicher Verluste betreffen, die aufgrund des COVID-19 Ausbruchs 

entstehen, erlässt die Kommission diese Durchführungsrechtsakte innerhalb 

von 15 Tagen nach Vorlage der Änderung. Ungeachtet des Absatzes 4 des 

vorliegenden Artikels enthalten die Durchführungsrechtsakte über 

Maßnahmen zum Ausgleich wirtschaftlicher Verluste, die aufgrund des 

COVID-19 Ausbruchs entstehen, auch die Methoden zur Berechnung der 

Mehrkosten und die Methoden der Durchführung durch die 

Mitgliedstaaten." 

13. Artikel 79 Absatz 2 wird gestrichen. 

14. Artikel 94 Absatz 3 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) 50 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung gemäß 

Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, Artikel 34 und Artikel 41 

Absatz 2;“. 

15. Artikel 95 Absatz 2 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) das Vorhaben die Gewährung von Unterstützung nach Artikel 33 oder 

Artikel 34 oder Ausgleichszahlungen nach Artikel 54, Artikel 55, Artikel 56 

oder Artikel 69 Absatz 3 betrifft;“ 
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Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 8 Absatz 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„f) vorübergehende Lagerhaltung von Aquakulturerzeugnissen im Einklang mit 

den Artikeln 30 und 31 der vorliegenden Verordnung.“ 

2. Artikel 30 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 30 

Lagerhaltungsmechanismus 

Erzeugerorganisationen für Fischereierzeugnisse und Aquakulturerzeugnisse können 

finanzielle Unterstützung für die Lagerhaltung von in Anhang II aufgeführten 

Erzeugnissen oder von Erzeugnissen, die unter den KN-Code 0302 gemäß Anhang I 

Buchstabe a dieser Verordnung fallen, erhalten, sofern  

a) die Voraussetzungen für die Lagerhaltungsbeihilfe gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates* erfüllt sind; 
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b) die Erzeugnisse von den Erzeugerorganisationen in Verkehr gebracht wurden, 

es sich aber zu dem Auslösepreis gemäß Artikel 31 kein Käufer fand; 

c) die Erzeugnisse gegebenenfalls den gemäß Artikel 33 festgelegten 

gemeinsamen Vermarktungsnormen entsprechen und von angemessener 

Qualität für den menschlichen Verzehr sind; 

d) die Erzeugnisse durch Einfrieren an Bord oder in Einrichtungen an Land, 

durch Salzen, durch Trocknen, durch Marinieren oder gegebenenfalls durch 

Garen und Pasteurisieren haltbar gemacht oder verarbeitet und in Becken oder 

Käfigen gelagert werden, unabhängig davon, ob zu einem dieser 

Verarbeitungsprozesse noch Filetieren oder Zerteilen und gegebenenfalls 

Köpfen der Erzeugnisse hinzukommen; 

e) Aquakulturerzeugnisse nicht lebend gelagert werden; 

f) die Erzeugnisse zu einem späteren Zeitpunkt nach der Lagerhaltung wieder für 

den menschlichen Verzehr auf den Markt gebracht werden und 

g) die Erzeugnisse für mindestens fünf Tage gelagert werden. 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) 

Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 

Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 

20.5.2014, S. 1).“ 
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3. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Vor Jahresbeginn kann jede Erzeugerorganisation selbst einen 

Vorschlag für einen Preis machen, der den Lagerhaltungsmechanismus 

gemäß Artikel 30 für die in Anhang II aufgeführten Erzeugnisse oder 

die Erzeugnisse, die unter den KN-Code 0302 gemäß Anhang I 

Buchstabe a dieser Verordnung fallen, auslöst.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Hat ein Mitgliedstaat die Auslösepreise gemäß Absatz 4 nicht vor dem 

COVID-19-Ausbruch festgelegt, so bestimmt dieser Mitgliedstaat 

unverzüglich die betreffenden Auslösepreise auf der Grundlage der in 

den Absätzen 2 und 3 genannten Kriterien. Die Preise werden 

veröffentlicht.“ 
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Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 69 

Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0053 
Medizinische Produkte ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte hinsichtlich des 
Geltungsbeginns einiger ihrer Bestimmungen (COM(2020)0144 – C9-0098/2020 – 
2020/0060(COD))  
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0144), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114 und 168 Absatz 4 Buchstabe c 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0098/2020), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. April 2020 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0060 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2020 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte 
hinsichtlich des Geltungsbeginns einiger ihrer Bestimmungen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren13, 

                                                
13  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates14 

wurde ein neuer Rechtsrahmen geschaffen, um ausgehend von einem hohen 

Gesundheitsschutzniveau für Patienten und Anwender mit der genannten 

Verordnung einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt für Medizinprodukte 

unter Berücksichtigung der in diesem Sektor tätigen kleinen und mittleren 

Unternehmen sicherzustellen. Außerdem sind in der Verordnung (EU) 2017/745 

hohe Standards für die Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten festgelegt, 

durch die allgemeine Sicherheitsbedenken hinsichtlich dieser Produkte ausgeräumt 

werden sollen. Darüber hinaus wurden mit der Verordnung (EU) 2017/745 

Schlüsselelemente des bestehenden Regulierungskonzepts der 

Richtlinien 90/385/EWG15 und 93/42/EWG16 des Rates erheblich gestärkt, 

beispielsweise die Beaufsichtigung der Benannten Stellen, die 

Konformitätsbewertungsverfahren, klinische Prüfungen und klinische Bewertungen, 

Vigilanz und Marktüberwachung, und gleichzeitig Bestimmungen zur 

Gewährleistung der Transparenz und Rückverfolgbarkeit in Bezug auf 

Medizinprodukte eingeführt, um die Gesundheit und Sicherheit zu verbessern.  

(2) Der COVID-19-Ausbruch und die damit einhergehende Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit stellen eine beispiellose Herausforderung für die 

Mitgliedstaaten und eine schwerwiegende Belastung für die nationalen Behörden, 

Gesundheitseinrichtungen, Unionsbürgerinnen und -bürger sowie Wirtschaftsakteure 

dar. Die durch die Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit bedingte 

Ausnahmesituation erfordert erhebliche zusätzliche Ressourcen sowie eine größere 

Verfügbarkeit lebenswichtiger Medizinprodukte, was zum Zeitpunkt der Annahme 

der Verordnung (EU) 2017/745 vernünftigerweise nicht vorhersehbar war. Diese 

                                                
14 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 
vom 5.5.2017, S. 1). 

15 Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische 
Geräte (ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17). 

16 Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. 
L 169 vom 12.7.1993, S. 1). 
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Ausnahmesituation hat gravierende Folgen für verschiedene Bereiche, die unter die 

Verordnung (EU) 2017/745 fallen, wie die Benennung und Arbeit der Benannten 

Stellen und das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Medizinprodukten auf 

dem Markt in der Union. 
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(3) Medizinprodukte wie medizinische Handschuhe, OP-Masken, Material für die 

Intensivpflege und anderes medizinisches Material spielen angesichts des COVID-

19-Ausbruchs und der damit einhergehenden Krise im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit eine entscheidende Rolle dabei, die Gesundheit und Sicherheit der 

Unionsbürgerinnen und -bürger zu gewährleisten und die Mitgliedstaaten in die 

Lage zu versetzen, Patienten, die dringend medizinische Behandlung benötigen, 

diese zuteilwerden zu lassen.  

(4) Angesichts der beispiellosen Dimension der gegenwärtigen Herausforderungen und 

aufgrund der Komplexität der Verordnung (EU) 2017/745 dürften die 

Mitgliedstaaten, Gesundheitseinrichtungen, Wirtschaftsakteure und andere 

betroffene Parteien höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, die 

ordnungsgemäße Durchführung und Anwendung dieser Verordnung zum in ihr 

festgelegten Geltungsbeginn am 26. Mai 2020 sicherzustellen. 

(5) Damit das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts, ein hohes Schutzniveau für 

die öffentliche Gesundheit und die Patientensicherheit gewährleistet sind, 

Rechtssicherheit hergestellt wird und potenzielle Marktstörungen vermieden werden, 

ist es erforderlich, die Anwendung bestimmter Bestimmungen der Verordnung (EU) 

2017/745 zu verschieben. Angesichts des COVID-19-Ausbruchs und der damit 

einhergehenden Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der 

epidemiologischen Entwicklung sowie der zusätzlichen Ressourcen, die von den 

Mitgliedstaaten, den Gesundheitseinrichtungen, den Wirtschaftsakteuren und 

anderen betroffenen Parteien benötigt werden, ist es angezeigt, den Geltungsbeginn 

dieser Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 um ein Jahr zu verschieben.  
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(6) Der Geltungsbeginn sollte für Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 

verschoben werden, die andernfalls ab dem 26. Mai 2020 gelten würden. Zur 

Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit von Medizinprodukten auf dem 

Unionsmarkt, einschließlich Medizinprodukte, die im Zusammenhang mit dem 

COVID-19-Ausbruch und der damit einhergehenden Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit lebenswichtig sind, ist es auch erforderlich, bestimmte 

Übergangsbestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 anzupassen, die ansonsten 

keine Anwendung mehr finden würden.  

(7) Sowohl die Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG als auch die Verordnung (EU) 

2017/745 ermächtigen die zuständigen nationalen Behörden, auf hinreichend 

begründeten Antrag das Inverkehrbringen von Medizinprodukten zu genehmigen, 

für die die entsprechenden Konformitätsbewertungsverfahren nicht durchgeführt 

wurden, deren Verwendung aber im Interesse des Gesundheitsschutzes bzw. im 

Interesse der öffentlichen Gesundheit oder der Patientensicherheit oder -gesundheit 

liegt (im Folgenden „nationale Ausnahmeregelung“). Gemäß der Verordnung (EU) 

2017/745 kann die Kommission außerdem in Ausnahmefällen die Gültigkeit einer 

nationalen Ausnahmeregelung für einen begrenzten Zeitraum auf das Gebiet der 

Union ausdehnen (im Folgenden „unionsweite Ausnahmeregelung“). In Anbetracht 

des COVID-19-Ausbruchs und der damit einhergehenden Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit sollte die Kommission in der Lage sein, als Reaktion auf 

nationale Ausnahmeregelungen unionsweite Ausnahmeregelungen zu erlassen, um 

etwaigen unionsweiten Engpässen bei lebenswichtigen Medizinprodukten wirksam 

zu begegnen. Aus diesem Grund sollte die einschlägige Bestimmung der 

Verordnung (EU) 2017/745 zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelten und die 

entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG 

sollten zu diesem Zeitpunkt aufgehoben werden. Da die Kommission für einen 

Übergangszeitraum die Möglichkeit erhalten soll, im Zusammenhang mit nationalen 

Ausnahmeregelungen von den Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG 

unionsweite Ausnahmeregelungen zu erlassen, sind bestimmte Änderungen der 

einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 erforderlich.  
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(8) Damit alle nationalen Ausnahmeregelungen erfasst sind, die die Mitgliedstaaten 

gemäß der Richtlinie 90/385/EWG oder 93/42/EWG aufgrund des COVID-19-

Ausbruchs vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung genehmigen, ist es 

erforderlich, dass die Mitgliedstaaten diese nationalen Ausnahmeregelungen 

mitteilen können und dass die Kommission deren Gültigkeit auf das Gebiet der 

Union ausweiten kann.  

(9) Damit für Medizinprodukte ununterbrochen ein funktionierender und wirksamer 

Rechtsrahmen gilt, muss der Geltungsbeginn der Bestimmung zur Aufhebung der 

Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG verschoben werden. 

(10) Da die Ziele der vorliegenden Verordnung, nämlich die Verschiebung des 

Geltungsbeginns bestimmter Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die 

Ermöglichung einer Ausweitung der Gültigkeit der gemäß der 

Richtlinie 90/385/EWG oder 93/42/EWG genehmigten nationalen 

Ausnahmeregelungen auf das Gebiet der Union, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs 

und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union 

im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(11) Die Annahme dieser Verordnung erfolgt in einer Ausnahmesituation aufgrund des 

COVID-19-Ausbruchs und der damit einhergehenden Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit. Damit diese Verordnung ihre beabsichtigte Wirkung, 

nämlich die Änderung der Verordnung (EU) 2017/745 hinsichtlich des 

Geltungsbeginns bestimmter Bestimmungen, entfalten kann, muss sie vor dem 

26. Mai 2020 in Kraft treten. Es wurde daher als angemessen angesehen, eine 

Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der 

nationalen Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(12) Da die mit dem COVID-19-Ausbruch einhergehende Krise im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit unbedingt sofortiges Handeln erfordert, sollte diese 

Verordnung aus Gründen der Dringlichkeit am Tag ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten.  

(13) Die Verordnung (EU) 2017/745 sollte daher entsprechend geändert werden —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 2017/745 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im ersten Satz wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum „26. Mai 

2021“ ersetzt.  

b) Im zweiten Satz wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum „26. Mai 

2021“ ersetzt.  

2. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Im ersten Satz wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum 

„26. Mai 2021“ ersetzt. 

ii) Im dritten Satz wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum 

„26. Mai 2021“ ersetzt. 

b) In Absatz 6 wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum „26. Mai 2021“ 

ersetzt. 

3. In Artikel 34 Absatz 1 wird das Datum „25. März 2020“ durch das Datum „25. März 

2021“ ersetzt. 

4. Artikel 59 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Jede zuständige Behörde kann – abweichend von Artikel 52 dieser 

Verordnung oder im Zeitraum vom ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] bis zum 25. Mai 2021 abweichend von 

Artikel 9 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 90/385/EWG oder 

abweichend von Artikel 11 Absätze 1 bis 6 der Richtlinie 93/42/EWG 

– auf ordnungsgemäß begründeten Antrag im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats das Inverkehrbringen und die 

Inbetriebnahme eines spezifischen Produkts genehmigen, bei dem die 

gemäß den genannten Artikeln geltenden Verfahren nicht durchgeführt 
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wurden, dessen Verwendung jedoch im Interesse der öffentlichen 

Gesundheit oder der Patientensicherheit oder -gesundheit liegt.“ 
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b) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Der Mitgliedstaat kann die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten von 

jeder Genehmigung unterrichten, die er vor dem ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung] gemäß Artikel 9 Absatz 9 der Richtlinie 

90/385/EWG oder Artikel 11 Absatz 13 der Richtlinie 93/42/EWG erteilt hat.“ 

c) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Im Anschluss an eine Unterrichtung gemäß Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels kann die Kommission in Ausnahmefällen im Zusammenhang mit der 

öffentlichen Gesundheit oder der Patientensicherheit oder -gesundheit eine von 

einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erteilte 

Genehmigung – oder falls sie vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] erteilt wurde, eine gemäß Artikel 9 Absatz 9 der 

Richtlinie 90/385/EWG oder gemäß Artikel 11 Absatz 13 der 

Richtlinie 93/42/EWG erteilte Genehmigung – im Wege von 

Durchführungsrechtsakten für einen begrenzten Zeitraum auf das gesamte 

Gebiet der Union ausweiten und die Bedingungen festlegen, unter denen das 

Produkt in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden darf. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 114 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen.“ 

5. In Artikel 113 wird das Datum „25. Februar 2020“ durch das Datum „25. Februar 

2021“ ersetzt. 
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6. Artikel 120 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum „26. Mai 2021“ 

ersetzt. 

b) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Artikel 5 der vorliegenden Verordnung darf ein 

Produkt, das ein Produkt der Klasse I Produkt gemäß der Richtlinie 

93/42/EWG ist, für das vor dem 26. Mai 2021 eine 

Konformitätserklärung erstellt wurde und für das das 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß der vorliegenden Verordnung 

die Mitwirkung einer Benannten Stelle erfordert oder für das eine 

Bescheinigung gemäß der Richtlinie 90/385/EWG oder der Richtlinie 

93/42/EWG ausgestellt wurde, die gemäß Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels gültig ist, nur bis zum 26. Mai 2024 in Verkehr gebracht oder in 

Betrieb genommen werden, sofern es ab dem 26. Mai 2021 weiterhin 

einer dieser Richtlinien entspricht und sofern keine wesentlichen 

Änderungen der Auslegung und der Zweckbestimmung vorliegen. Die 

Anforderungen der vorliegenden Verordnung an die Überwachung nach 

dem Inverkehrbringen, die Marktüberwachung, die Vigilanz, die 

Registrierung von Wirtschaftsakteuren und von Produkten gelten jedoch 

anstelle der entsprechenden Anforderungen der genannten Richtlinien.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Produkte, die vor dem 26. Mai 2021 gemäß den 

Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG rechtmäßig in Verkehr 

gebracht wurden, und Produkte, die ab dem 26. Mai 2021 gemäß 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels in Verkehr gebracht wurden, können 

bis zum 26. Mai 2025 weiter auf dem Markt bereitgestellt oder in 

Betrieb genommen werden.“ 

d) In Absatz 5 wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum „26. Mai 2021“ 

ersetzt. 

e) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
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"(6) Konformitätsbewertungsstellen, die dieser Verordnung entsprechen, 

können abweichend von den Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG 

bereits vor dem 26. Mai 2021 benannt und notifiziert werden. 

Benannte Stellen, die gemäß dieser Verordnung benannt und 

notifiziert wurden, können bereits vor dem 26. Mai 2021 die darin 

festgelegten Konformitätsbewertungsverfahren durchführen und 

Bescheinigungen gemäß dieser Verordnung ausstellen." 

f) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

"(10) Produkte, die gemäß Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe g in den 

Geltungsbereich dieser Verordnung fallen und die nach den vor dem 

26. Mai 2021 in den Mitgliedstaaten geltenden Regeln rechtmäßig in 

Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurden, dürfen in den 

betreffenden Mitgliedstaaten weiterhin in Verkehr gebracht und in 

Betrieb genommen werden." 

g) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

i) Im ersten Satz wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum 

„26. Mai 2021“ ersetzt. 

ii) Im zweiten Satz wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum 

„26. Mai 2021“ ersetzt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20159&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/385/EWG;Year:90;Nr:385&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20159&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20159&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=20159&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 82 

 
7. Artikel 122 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Teil wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum 

„26. Mai 2021“ ersetzt. 

b) Folgender Gedankenstrich wird angefügt:  

„–  Artikel 9 Absatz 9 der Richtlinie 90/385/EWG und Artikel 11 Absatz 13 

der Richtlinie 93/42/EWG, die mit Wirkung vom ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] aufgehoben werden.“  

8. Artikel 123 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum „26. Mai 2021“ 

ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) In Buchstabe a wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das Datum 

„26. Mai 2021“ ersetzt. 

ii) Im ersten Satz von Buchstabe d wird das Datum „26. Mai 2020“ durch 

das Datum „26. Mai 2021“ ersetzt. 

▌ 

iii) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) für wiederverwendbare Produkte, bei denen der UDI-Träger auf 

dem Produkt selbst zu platzieren ist, kommt Artikel 27 Absatz 4 

folgendermaßen zur Anwendung:  

i) für implantierbare Produkte und Produkte der Klasse III ab 

dem 26. Mai 2023; 

ii) für Produkte der Klassen IIa und IIb ab dem 26. Mai 2025; 

iii) für Produkte der Klasse I ab dem 26. Mai 2027;“ 
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iv) Folgender Buchstabe wird angefügt:  

„j) Artikel 59 gilt ab dem … [ Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung].“  

9. In Anhang IX Abschnitt 5.1 Buchstabe h wird das Datum „26. Mai 2020“ durch das 

Datum „26. Mai 2021“ ersetzt.  

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0045 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2020: Unterstützung 
Griechenlands aufgrund des zunehmenden Migrationsdrucks - 
Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 - 
Unterstützung für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Albanien - 
sonstige Anpassungen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020 zu dem Standpunkt 
des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2020 der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2020 – Unterstützung Griechenlands aufgrund des 
zunehmenden Migrationsdrucks - Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch von COVID-19 - Unterstützung für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben 
in Albanien - sonstige Anpassungen (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/201217, 
insbesondere auf Artikel 44, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2020, der am 27. November 201918 endgültig erlassen wurde, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–202019, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

                                                
17  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
18  ABl. L 57 vom 27.2.2020. 
19  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
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Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung20, 

– gestützt auf den Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über 
das Eigenmittelsystem der Europäischen Union21, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 1/2020, der von 
der Kommission am 27.März 2020 angenommen wurde (COM(2020)0145), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 1/2020, der vom Rat am 14. April 2020 festgelegt und dem Europäischen Parlament 
am selben Tag zugeleitet wurde (07250/2020 – C9-0101/2020), 

– gestützt auf die Artikel 94, 96 und 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. billigt den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 1/2020; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, festzustellen, dass der Berichtigungshaushaltsplan 
Nr. 1/2020 endgültig erlassen ist, und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen;  

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den anderen betroffenen Organen und den betroffenen Einrichtungen und den 
nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                
20  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
21  ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105. 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0046 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 2/2020: Bereitstellung von 
Soforthilfe für die Mitgliedstaaten und Aufstockung der Mittel für das 
Katastrophenschutzverfahren der Union / rescEU aufgrund des COVID-
19-Ausbruchs  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2020 zu dem Entwurf des 
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 2/2020 zum Gesamthaushaltsplan 2020 des Rates - 
Bereitstellung von Soforthilfe für die Mitgliedstaaten und Aufstockung der Mittel für 
das Katastrophenschutzverfahren der Union / von rescEU zur Bewältigung der 
COVID-19-Pandemie (07251/2020 – C9-0109/2020 – 2020/2055(BUD))  

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/201222, 
insbesondere auf Artikel 44, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 202023, der am 27. November 2019 endgültig erlassen wurde, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–202024, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 

                                                
22  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
23  ABl. L 57 vom 27.2.2020. 
24  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
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Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung25, 

– gestützt auf den Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über 
das Eigenmittelsystem der Europäischen Union26, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 2/2020, der am 2. 
April 2020 von der Kommission angenommen wurde (COM(2020)0170), 

–  unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 
2/2020, der vom Rat am 14. April 2020 festgelegt und dem Europäischen Parlament am 
selben Tag zugeleitet wurde (07251/2020 – C9-0109/2020), 

– gestützt auf die Artikel 94, 96 und 163 seiner Geschäftsordnung, 

1. billigt den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 2/2020; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, festzustellen, dass der Berichtigungshaushaltsplan Nr. 
2/2020 endgültig erlassen ist, und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen;  

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission und 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

                                                
25  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1 
26  ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105. 
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